
BEGRÜNDUNG 

zum Bebauungsplan "GewErbegEhiet Ost" vom 16.1.^97^ 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes "Industriegebiet Dsf 
Durden die Uoraussetzungen zur ueitErsn IndustriEensiedlung ge- 
srhaffEn. DIESES Gebiet ist zuischenzeitlich vallständig unter 
den Bauinteressenten aufgetaut. Der VGrliegende Bebauungsplan 
Echließt sich an dieses Gebiet organisch an und bildet somit 
eine sinnwolle Ergänzung. Durch den Bebauungsplan uerden drei 
Bauplätze für GeujErbEbetriebe ausgeuiEsen. Die Grundstücke sind 
über eine Stichstraße an das V/ei^kehrsnetz des BsugEbietes "In- 
dus triEgoh ist Ost" angeschlossen. 

A.  Allc'smeines: 

Geltungsbereich  (Begrenzung des Plangebietes): 

Im Norden       beginnt der Geltungsbereich am östlichsten 
Grenz punk t des Flurstückes 20^+9/1 und ver- 
läuft dann entlang der nördlichen Grenze 
der Flurstücke Nr.  2353 und 1if62 bis ca. 
kü  m vor dem Ende oes Flurstückes Nr. 1^;B2, 

Im Osten        verläuft die Begrenzungslinie sodann als GF- 
rade in südlicher Richtung bis zum Feldyag 
Nr. 3, ujobel die Flurstücke 1^S2, 1^65, 
1470/1, 1i.7n/2, 1471, 1472, 14B5 und 146S an- 
geschnitten hzLj. durchgeschnitten uErrien. 

Im Süden        verleuft die BEgrenzungslinie auf der süMli- 
chen Seite des Feidujeges Nr. 3 bis zur OEniGin- 
samen Grenze der Flurstücke 2351 und 2352/1, 
Einschließlich der Fläche im parallelen Abstand 
von 11 m vom iüestrand und S m vom Os-.rsnd des 
Flurstückes Nr- fj3ejD und den Flt'chsn der Sicht- 
dreiecke an der Peter-Henlein-StraBi ]C . 

Im bJesten      verläuft die BegrenzungF^linir entlang der luest- 
lichen Grenzen der Flurstücke Nr. 2352/1, 
2352/2, 2353 und des Feldueges Nr. 3 his zum 
Ausgangspunkt. 

Flochrinnutzungf3planunr): 

Zln  Flächennutzungsplanentiiiurf für den Stadtbezirk SrhuRnningpn 
litiyt vor. Er ujurde bereite im JnhrtJ 1963 aufgestellt, vcm Go- 
'li&inderat der fiühüren Stadt Schu'enninren noch im glüicrien J:-jh7'3 
gtbilligt und nach UorliegE-n ihrer Stellungnahmen em 15.in.1'3Ga 
Mit den Iranern riffentlicher Belange eJ-cirtari., Uegen üüS um diese 
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Zeit bEreits in Aussicht stehenden Zusammenschlusses der beiden 
Stedte Uillingen und Schüjenningen sauie der Eingemeindung ver-. 
schiedener Umlandgemeinden ist die üJeiterbearbeitung des Flechen- 
nutzüngsplanentuurfs ausgesetzt uarden. 

Inzwischen sind SDunhl die Fusion der beiden Städte als auch ver- 
schiedene EingemEindungen benachbarter Gemeinden vollzogen uorden. 
Mit Vertrag vom 18.12.1972 hat der Gemeinderat der Stadt Villingen- 
Schuenningen der Neuen Heimat Gaden-LuurttEnberg den Auftrag erteilt, 
für die Gemeinsame Stadt einsrhließlich der eingemeindeten Umland- 
gemeinden eine städtebauliche Rahmenplanung zu entuickeln. Diese 
Rahmenplsnung, die dem Flächennutzungsplan für die Gcsamtstsdt als 
Grundlage dienen soll, liegt nunmehr vor und soll als Entuicklungs- 
maBnahme im Sinne des StädtebauförderungEgesetzes weitergeführt 
werden. Da mit der Ane-rkennung der Entuicklungsmaßnahme durch 
Rechtsverordnung der Landesregierung nicht vor Ende des Jahres 19,74 
gerechnet wird, kann mit den Arbeiten für den Flächennutzungsplan 
frühestens Anfang 1975 begonnen werden. 

Die städtebauliche Struktur der Schwenninger Innenstadt und ihrer 
zahlreich eingestreuten Gewerbe- und Fabrikationsbetriebe ist be- 
kannt- Die Bestrebungen der Stadt gehen deshalb schon seit langem 
dahin, dieses negative Erbe einer stürmischen industriellen Ent- 
wicklung des vergangenen Jahrhunderts zu korrigieren. Seit Jahren 
ist die Stadt bemüht, im Aussenbereich geeignetesGewerbebauland 
BUszuLüeisen und zu erschließen. Dies ist jedoch auf Grund der Bo- 
denverhältnisse und der Topographie im Stadtbezirk Schwenningi^n 
nur im beschränkten Umfange möglich. Ein Anfang wurde mit den Ge- 
werbegebieten "Dickenhardt" (19S3) und "Grshenäcker" (19G7) gem^nht. 
Beide Gebiete sind seit längerem vollständig besetzt. 

Die in den Jahren 19£8 und 1969 ausgewiesenen Industriegebiete 
"RammeIswiesen" und "Schalmen" sind aufgrund der EoriEnVerhältnisse 
(Schwemmland und Gipskeuper) nur bedingt tauglich. Trotzdem hat 
auch hier im entsprechenden Rshmen (flächenextensivR Firmen) eine 
lebhafte Bautätigkeit eingesetzt. Das Industriegebiet "Rammeiswie- 
sen" konnte als einziges in Schwenningen wegen der ebenen Gelände- 
verhältnij^se und seiner Nehe zur Qahnlinle Rottweil ~ Schwenningen 
durch ein Industriegltis zusätzlich erschiassen werden. 

Das Gewerbogebiet Ost stellt auf Grund seines geringen Umfanps und 
seiner unmittelbaren fViachbarschaft zum Industriegebiet Ost ledig- 
lich eine Ergänzung des letzteren dar. 

- .5 - 
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Auf der ca. 2,3 ha großen Baufläche (netta) sollen drei Firmen 
angesiedelt ujerden, die die Baugrunristücke bereits erujorben ha- 
ben : 

Firma Gong-lüagner 

Firma Ackermann, Bauunternehmung 

Firma Erich Frcmm, Metallbau 

Alle drei Firmen haben ihren jetzigen Sitz.in der Innenstadt, 
die Firma Ulagner soll im Zuge der Muslenssnierung umgesiedelt 
Lierden. Die Umsiedlung der genannten Firmen liegt nicht nur aus 
Uettbeujerbsgründen in eigenem Interesse (an den jetzigen Stand- 
orten ist eine Erweiterung durchweg nicht mehr gegeben), scndern 
auch in dem der Stadt, weil bei einem V/erbleib der Firma die 
Funktionsfähigkeit der Innenstadt noch mehr beeinträchtigt würdB, 

Die eusführlich geschilderte Situation macht deutlich, daß die 
Stadt Villingen-Schwenningen im Interesse der ortsansEissigen Fir- 
men und ihrer eigenen Entwicklung mit der Ausujeisung notuiendigen 
geuerbliehen Baulands nicht bis zur Fertigstellung des Flächen- 
nutzungsplans warten kann, anderenfalls nicht nur ihr, sondern 
auch ihrer Industrie und ihrem Gewerbe ein unzumutbarer Schaden 
zugefügt werden würde. 

Tcippgraphie: 

Das Baugebiet steigt von UJesten nach Osten um ca. 5 m ^n. Der 
höchstG Funkt liegt bei GB2,5D m über (MTJ. 

Grunn'ko nzeption: 

Die EnbauungBrnöglichkeiten ergeben sich aus den topographischen 
Verhältnissen und der verkehj^smäßigen Erschließung. Sie werden 
eingeschränkt durch die im Gsten des Gebietes angrenzende liJald- 
fliiche und durch die auf den Flurstücken Mr. 2353 und 1462 vor- 
handene Böschuno. 

Hechtsnrnnd.lnci-^n des EebguunriSpleinF's : 

a) Dundesbsugesfctz (EDouG) vom ^3.6.19GD (EuBl. I, S. 341), 

b) nBunutzungsordnung (BauNl'O) i.d.F. vom 2G.11.1968 
(GCEl. I, S. 1:^37, berichtigt in BGGl. I, 196^, S. 1l), 
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c) Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne souie 
über die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverard- 
nung) vom ,19.1,1965 (BGBl, I, S. 21), 

ri)  Landesbauordnung Baden-Lüürttemberg (LBD) i .d.F. vom 
20,6.1972 (Ges.81. S. 352). 

Zeitliche Abuiicklung: 

Sobald der Bebauungsplan rechtskräftig ist, soll mit den Er- 
schließungsarbeiten begonnen werden. 

BodEnordnends Maßnahmen: 

Die Grundstürke befanden sich zu 1DD %  in städtischem Eigentum; 
eine Umlegung ist daher nicht notuendig. 

B. Bebauung: 

Einordnung des Gebiets: 

Des 'GeuErbegebiet Cst" bildet die natürliche Fortsetzung des 
"Industriegebietes Ost" in nördlicher Richtung. Das Plange- 
biet umfeGt eine Fläche von ca. 2,6 ha- Das BDUgebiet grenzt 
im Worden, Osten und üJesten an den Außenbereich an. 

Städtebauliche Gestaltung, Ausnutzung und Gliederung: 

Das Gebiet ist zu 100 %  als Geiijerbegobiet (GE) mit einer GRZ 
von 0,6 und einer GFZ von 1,0 ausgeiuiesen. 

Um der Entuicklung von Geuerbehetrieben souie der Ausnutzung 
der zur Verfügung stehenden GiundBtücke ausreichend Spielraum 
zu lassen, werden besondere Anforderungen an die Gestaltung 
und Bebauung (Kopfbebauung u.a.) nicht gestellt. Dafür uiird 
jedoch die Baunrenze an den öffentlichen V/erkehrsflächen ge- 
legt und die Forderung erhoben, daß die so entstandene Vor- 
fleche, die im Eigentura. des dahinter liegenden GGiijorbebetriebs 
verbleibt, als Grünflüche anzulegen und zu unterhalten ist. 
Eine GrundstücksGinfriedigung darf nur auf dör Beugrenzc vor- 
genommen Lierdcn. Zum Schutz der Bepflanzung auf dem Grünstrei- 
fen int es jedoch gestattet, einen bis zu GO cm hohen Holzzaun 
auf der Grundrtünksgrenzc (-Strrifr'.cnbcyrenzung) zu errichten. 

Eine Beschränkung der Geschoßzahl ist nicht vorgesehen. Die 
zulj^ssipe Ausnutzuncj utird riadurrJi nicht befinriußt. 

ii  um durchgehend 6 m hTn"I:.f?r die Grundstucksgrenze 
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C.  Verkehr: 

ÄuEsere V/ErkchrserschliEßung: 

Das BaugebiEt "GeyerbEgebiet Gst" liegt Im Bereich der B 27 
und yird an das übErgeordnete Uerkehrsnetz (geplante Bundes- 
autobahn Uestlicher Badensee) sehr günstig angeschlossen- 

Innere Verkehrserschließunn: 

Die innere Erschließung erfolgt über eine Stichstraße. Um 
eine bessere Abwicklung des fließenden Verkehrs zu erreichen, 
wurde statt einer Uendeplatte am Ende dieser Stichstraße eine 
Straßenschlaufe eingeplant. 

Fußyeqesystem: 

Auf der südlichen hziu. östlichen Seite der Erschließungsstraße 
ist bis zum Beginn der Straßenschlaufe ein Fußueg ausgeuiesen. 
Das Erfordernis von beidseitigen FuGbiegen uar nicht vorhanden, 
da nur ein verhältnismäßig kleines Gebiet ohne Durchgangsver- 
kehr ersrhlDSsen wird. 

Ruhender Verkehr: 

Der ruhende Verkehr soll durchweg auf den Betriebsgrundstücken 
selbst untergebracht ujerden. Im öffentlichen Verkehrsraum sind 
keine Stellplätze ausgewiesen. 

Öffentlicher Verkehr; 

Ein Anschluß an das öffentliche Verkehrsnetz ist nicht vorge- 
sehen. 

D,  Versorqunc: 

Die Vcr- und Entsorgung ist auf allnn Gebieten im erforderlichen 
Umfang eingeplant worden. Die Entwösr.erung des Daugebietcs er- 
folgt in die in PlanLing- befindliche Bammelkläranlage für den 
Stadtbezirk Schwenningen, 

E,  FolneeinrD rhtuncen: 

(Schulen, Kindergarten, Einkeuf) 

keine 

ß - 
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Grün-  und  Freiflächen: 

Entlang  der  Dstgrenze   des   Baugebietes   ist   eine  nicht   über- 
baubare  Fläche  mit   2G  m  Breite  ausgeuiesen   (zum Teil   als 
Fläche   für  Stellplätze).   Dies  uar  erforderlich  um  den  Ab- 
stand  vom Lüaldrand,   der   im Abstand  von  4 m  von   der  Begren- 
zungslinie   des   Baugebietes  beginnt,   einzuhalten. 

Städtebauliche  Daten: 

1.   Bruttnbauland 

Abzüne: 

1.1. CJffentliche  Straßen,   Stell- 
platzflächen,   Eehuege  und 
Verkehrsgrün: 

11,9  % -   D,31   ha 

1.2. Summe Abzüge 

1D0 %    =     2,61 ha 

11,9 %    -  ü,31 ha 

2„ Mettobguland 

(van Druttobaulanü 68,1 %) 

3. [Nutzung (max): 

4. GGSchcSflache (max): 

1GD %     -  2,30 ha 

GFZ    -  1,DG 

- 23.DD0 qm 

Crschlicßunnskosten: 

I. StraRenbau: 

ErBchlinBungsstraße ca. 235 ]fm. je 5üO.— - 117.500,— DM 

117.5DG,— DM 

II, Gehucge und 5icherhcitsstreifen 

ErBchliEBungsstraße es. 235 lfm. je 200,— =  ^7.000,-- 

/it7.D0Dj_-- 
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III.  hanalisatipn: 

ErschließungsstrsBe ca. 175 lfm. je 300,—    =  52.500,— DM 

52-500,-- DM 

lU-     VErEorgungslEitungEn   (Gas  und   üJasser) 

ErschÜEßungsstraßE   ca.   175   lfm.   je   180,-- =       31.500,—  DM 

31.500,—  DM 

U-     StraBcncBlEuchtung: 

insgesant 5.000,—  DM 

ZuBammenstEllung: 

I.     Straßenbau 117,500,--  Di"! 

II,     GehüjerjE  und  Sicherheitsstreifen 47 .000, —  DM 

III.     Hanalisatiün 52.500,--  DM 

IV/.     WersargungsleitungEP 31.500,--  DM 

\J.     StraBenbcleuchtung 5.000,—  DM 

Summe: 253.500,—  DM 

^' Aufhebung bEBtehendcr FEstsetZungen : 

Im Bereich des vorgenannten Bebauungsplans treten folgende FeetsetZun- 
gen Eufier Hralt: 

Bebauungsplan "Industrienebiet Ost" G  IV/71, genehmigt durch drlaß 
des Regierungsprasidiums SudiiiürttGmberg-HDhenzoJ.lcrn vom 29 ,12.1^J7'i, 
Nr. 1"^- 2/3 DÜ5.2 - 162G/71 -. 

Vill ingt^n-ii^chujenningen, den 16, Januar 1974 
R.tatJtplajiunQsamt 

l-   j \J 



VillingEn-SchiJEnningen,   den  20.6.197^+ 

t • - 

4 

Der Obeji^ürQErmeister 
I.V. 

(Müller) 
Bürgerneister 


